
 Brandenburgisches Oberlandesgericht  
- Der Präsident - 

 
Hinweise zu den notwendigen urkundlichen Nachweisen im Verfahren nach § 1309 Abs. 2 BGB 
auf Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses. Es gelten außerdem die 
Allgemeinen Hinweise zur Durchführung des Verfahrens, abrufbar unter 
www.olg.brandenburg.de. 
 

KANADA 
Stand: 27.02.2024 

 

 

Apostille  
 
Die Originale der Urkunden und Bescheinigungen aus Kanada sind mit einer Apostille der 
zuständigen Heimatbehörde zu versehen.  
Urkunden und Bescheinigungen, die vor der im Jahre 2024 stufenweise eingeführten 
Erteilung von Apostillen ausgestellt wurden, können auch mit Legalisation vorgelegt 
werden. 

 
Vorzulegende Urkunden (zur Form - siehe: Allgemeine Hinweise) 
 

Urkundliche Nachweise zur Geburt, Abstammung und Familienstand 
 
1)  Geburtsurkunde 
 
2) Eigene eidesstattliche Versicherung über den Familienstand mit Angaben zu 

religiösen, rituellen und zivilrechtlichen Eheschließungen bzw. 
Lebenspartnerschaften im Heimat- und Ausland, abgegeben vor 

 
a) dem deutschen Standesbeamten 

 
 oder 
 
 b) einem kanadischen Notar 
 
3) Aufgrund besonderer Volljährigkeitsgrenzen in einzelnen Provinzen bedarf es im 

gegebenen Fall der Vorlage einer Eheeinwilligung der Eltern bzw. des Vaters in 
urkundlicher Form 

 
 
Urkundliche Nachweise zu jeder im Heimat- und Ausland geschlossenen 
Vorehe und deren Auflösung 
 
1) Heiratsurkunde  
 
2) Scheidungsurteil sowie eine Scheidungsbescheinigung als Nachweis für die 

Rechtskraft des Urteils 
 

oder 
 

ggf. Sterbeurkunde 
 
 

http://www.olg.brandenburg.de/
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Anerkennung ausländischer Scheidungsurteile im Heimatland 
 
Ausländische Scheidungsurteile bedürfen zur Wirksamkeit für den kanadischen 
Rechtsbereich keines förmlichen Anerkennungsverfahrens. 

 


